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Soweit für den Ausschlusstatbestand gem. Art. 12 ABS (1995) das Verhalten des Versicherungs-
nehmers (Versicherten) maßgeblich ist, gelten die genannten Bestimmungen auch für das
Verhalten der gesetzlichen Vertreter sowie der in leitender Stellung für die Betriebsführung
verantwortlichen Personen des Versicherungsnehmers (der Versicherten) im Sinne des Arbeits-
verfassungsgesetzes.

Als solche Repräsentanten gelten ausschließlich:

bei Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen die Vorstandsmitglieder
bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer
bei offenen Handels- und Kommanditgesellschaften die persönlich haftenden
Gesellschafter
bei Arbeitsgemeinschaften die vorstehend angeführten Personen der Partnerfirmen
sowie der jeweils zuständige Betriebsleiter.
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